Aushang zur Einladung zu einer Betriebsversammlung zur Wahl

eines Wahlvorstandes – normales Wahlverfahren (§ 17 Absatz 2 BetrVG)
Zu der Betriebsversammlung kann entweder eine im Betrieb vertretene Gewerkschaft

oder eine aus der Belegschaft entstandene „Initiativgruppe Betriebsratswahl“ einladen. Das folgende Formular kann als betriebsöffentlicher Aushang für die Einladung zu der Betriebsversammlung zur Wahl eines Wahlvorstandes verwendet werden.

Das Formular sieht die Veröffentlichung der Namen der Personen vor, die sich bereits gegenüber der Initiativgruppe zur Mitarbeit im Wahlvorstand bereit erklärt haben. Das ist

nicht zwingend vorgeschrieben, ist aber ganz sinnvoll, damit sich die Teilnehmer der Versammlung schon vorab Gedanken zu den zur Wahl stehenden Personen machen können.
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Einladung zu einer Betriebsversammlung

zur Wahl eines Wahlvorstandes

zum Zwecke der Gründung eines Betriebsrates

Hiermit werden alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

des Betriebes  ...................................................................

der Firma  ..........................................................................

zu einer Betriebsversammlung eingeladen. Die Betriebsversammlung findet statt

am ...............................................

um  .............................................  Uhr

in Raum (Gebäude).........................................................................................

In der Betriebsversammlung soll nach dem Betriebsverfassungsgesetz ein Wahlvorstand gewählt werden, der dann Wahlen zum Betriebsrat einleiten und durchführen wird. Es ist daher folgende Tagesordnung vorgesehen:

1. Eröffnung der Versammlung durch die Unterzeichner dieser Einladung

2. Wahl eines Versammlungsleiters

3. Erläuterung des Verfahrens zur Wahl eines Betriebsrats

4. Aussprache zur Wahl eines Wahlvorstandes

5. Durchführung der Wahlen zum Wahlvorstand

Der zu wählende Wahlvorstand besteht im Regelfall aus drei Mitgliedern; die Betriebsversammlung kann bei Bedarf entscheiden, die Anzahl der Mitglieder des Wahlvorstandes zu erhöhen. Jede und jeder volljährige Arbeitnehmerin und jeder volljährige Arbeitnehmer des Betriebes (mit Ausnahme der leitenden Angestellten) kann sich für die Wahl zum Wahlvorstand zur Verfügung stellen. Die Mitglieder werden einzeln gewählt. Gewählt ist, wer die Mehrheit der Stimmen der anwesenden Arbeitnehmer auf sich vereint. Falls möglich soll für jedes Mitglied im Wahlvorstand noch ein Ersatzmitglied gewählt werden.

Bisher haben sich bereits folgende Personen bereit erklärt, für den Wahlvorstand zu kandidieren.

	Name, Vorname
	
	Art der Beschäftigung im Betrieb

	
	
	

	
	
	


.................................................................., den  
.....................................   2010

Für die Initiativgruppe Betriebsratswahlen
	Name, Vorname
	
	Unterschrift

	
	
	

	
	
	


